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Maßnahmen zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch zum Schuljahr 2022/2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bildungssprachliche Deutsch-Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu stärken, ist 
und bleibt eines der zentralen Anliegen der Schulen. Dabei geht es um die ganze Breite 
sprachlicher Kompetenz, vor allem aber um die Grundfertigkeiten des Lesens und des 
Schreibens. Die Landesregierung hat mit dem Maßnahmenpaket zur Stärkung der Bil-
dungssprache Deutsch ein umfassendes Gesamtkonzept vorgelegt. Neben den ver-
pflichtenden Vorlaufkursen für Kinder, deren Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um 
dem Unterricht zu folgen, gehören auch die verbindliche Einführung der 
verbundenen Handschrift in der Primarstufe – das heißt entweder der 
Schulausgangsschrift oder der vereinfachten Ausgangsschrift – sowie die Vorgaben 
zur pädagogisch motivierten und motivierenden Fehlerkorrektur zu den zentralen 
Bausteinen des Maßnahmenpakets. Zudem weisen wir weiterhin der vierten 
Jahrgangsstufe und ab dem kommenden Schuljahr 2022/2023 auch der dritten 
Jahrgangsstufe der Primarstufe eine zusätzliche Deutschstunde zum Vertiefen und 
Üben zu. Es freut mich, Ihnen heute drei weitere Maßnahmen näher vorzustellen, mit 
denen die sprachliche Bildung als Grundpfeiler von Bildungs- und Chancen-
gerechtigkeit im neuen Schuljahr auch weiterhin gezielt unterstützt werden soll. Im 
Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: 

1. Erläuternde Praxisbeispiele zur Handreichung zum Grundwortschatz Hessen

Die Handreichung zum Grundwortschatz Hessen findet in der Praxis bereits erfolgreich 
Anwendung. Sie erhalten beigefügt zu diesem Schreiben zwei Dokumente. Zum einen 
betrifft das die Hinweise zur Umsetzung der pädagogisch motivierten Fehlerkorrektur, 
die ab dem zweiten Halbjahr der ersten Jahrgangsstufe bis einschließlich 
Jahrgangsstufe sechs verpflichtend ist. Zum anderen erhalten Sie eine Liste mit den 
Wörtern aus der Handreichung zum Grundwortschatz Hessen, die den jeweiligen 
orthografischen Phänomenen zugeordnet sind. 

Hessisches Kultusministerium 



- 2 -

2. Lektüreempfehlungen

Literatur hat bei der Vermittlung grundlegender bildungssprachlicher Kompetenzen eine 
besondere Bedeutung, da sie motivierend und persönlichkeitsbildend wirken kann. Mit 
dem Ziel, Sie und Ihr Kollegium bei dieser wichtigen Aufgabe stärker zu unterstützen, 
haben wir gemeinsam mit unseren universitären Partnerinnen und Partnern sowie Schul-
praktikerinnen und Schulpraktikern die beigefügten Lektüreempfehlungen entwickelt. In 
diese Empfehlungen sind zahlreiche Hinweise von Lehrkräften, Fortbildnerinnen und 
Fortbildnern sowie Vertretungen der Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik einge-
flossen. Allen Beteiligten danke ich sehr für ihre engagierte Mitarbeit.  

3. Fehlerindex und Korrekturzeichen zur Bewertung von Sprachkorrektheit in den

Jahrgängen 9 und 10

Die nachhaltige Stärkung der Rechtschreibkompetenzen ist ebenso wie die pädagogisch 
motivierte Fehlerkorrektur in ein schulisches Gesamtkonzept eingebettet. Nach wissen-
schaftlicher Beratung durch die Kompetenzstelle Orthografie wurde ein Fehlerindex für 
die Jahrgänge neun und zehn entwickelt, der hessenweit der Stärkung von Vergleichbar-
keit und Transparenz in der Bewertung von Sprachkorrektheit dient. Der Fehlerindex und 
die Korrekturzeichen, die Sie heute erhalten, werden ab dem Schuljahr 2022/2023 aus 
fachlichen Gründen empfohlen. Für das Schuljahr 2023/2024 ist geplant, den Fehlerindex 
im Rahmen einer Verordnung verbindlich werden zu lassen. Bitte weisen Sie Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen vorsorglich darauf hin, dass den Schülerinnen und Schülern und 
den Erziehungsberechtigten die Kriterien der Leistungsbewertung vor deren Anwendung 
in geeigneter Weise bekanntgegeben werden müssen. 

Im Dienste des gemeinsamen Interesses an der Stärkung der Bildungssprache Deutsch 
danke ich Ihnen für Ihr fortwährendes Engagement.  

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. R. Alexander Lorz 
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